
xxxx    Zutreffendes bitte ankreuzen           Bitte stark umrandete Felder nicht ausfüllen!  

Erschließungsangaben  
gem. § 60 (2) HBO 

Aktenzeichen der Genehmigungsbehörde 
 

    
Eine Genehmigung für die 
Grundstücksentwässerung 
gemäß der EW-Satzung ist 
erforderlich 

 
 

 Ja       

 Nein 
 

Eingangsstempel  
der Genehmigungsbehörde 

1 

An:    
Kasseler EntwässerungsbKasseler EntwässerungsbKasseler EntwässerungsbKasseler Entwässerungsbeeeetriebtriebtriebtrieb 
Gartenstraße 90 
34125 Kassel 
 
(Hinweis:Hinweis:Hinweis:Hinweis: den  den  den  den vollstävollstävollstävollständig ausgefülltenndig ausgefülltenndig ausgefülltenndig ausgefüllten    
Bogen bei der Bauaufsicht einreBogen bei der Bauaufsicht einreBogen bei der Bauaufsicht einreBogen bei der Bauaufsicht einreiiiichen!)chen!)chen!)chen!) 

 

Vordruck BAB 01 – 03 / 300 – Bauantrag16032000.dot 

 Gemeinde, Ortsteil 

      
Straße, Hausnummer 

      

  Gemarkung, Flur, Flurstück/e 

      

2 Baugrundstück  

Eigentümer/in (Name und Anschrift) 

      

3 Bauvorhaben 
(nach Art und Nutzung) 

 

 Postleitzahl, Ort 

      
Straße, Hausnummer 

      

4 Bauherrschaft 

Name, Vorname 

 

Telefon / Fax / e-Mail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Erschließungsbögen             
         bitte zusenden   

    Erschließungsbögen 
         werden abgeholt  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... . 

Stempel / Unterschrift / Datum  
des Antragstellers / der Antragstellerin 

 
5 Versickerung 

des  
Niederschlags-
wassers 

 Die Versickerung von Niederschlagswasser ist beabsichtigt 

      Geplante Versickerungsart .......................................................................................................................................................................................................................... 

      Das Grundstück wird für folgende Zwecke genutzt: 

 zu Wohnzwecken 

 zu gewerblichen Zwecken (Gewerbe) 

 

    
 Straße ist behelfsmäßig hergestellt  
 Straße ist als Baustraße hergestellt 

 Straße ist endgültig hergestellt 

 Straße ist nicht hergestellt 

 ersatzweise Erschließung durch Urkunde 

 durch Straßenausbauvertrag 

 Straßenbeleuchtung erst nach endgültigem Straßenausbau 

 Erschließung ist gesichert 

 Erschließung ist nicht gesichert 

 Zugänge und Zufahrten sind an die vorhandenen Straßenhöhen niveaugleich  
      anzupassen � 

Straße 

 siehe 6.1  Straßenunterhaltung  

6 

6.1  
Wichtige  
Hinweise  

 

  
.. 
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Unterschrift / Datum  



 
 Öffentliche Abwasseranlage ist vorhanden 
 Öffentliche Abwasseranlage ist nicht vorhanden 

 Anschluss über fremde Grundstücksentwässerungsanlage möglich 

 Anschluss über fremdes Grundstück möglich 

 Baulast ist in das Baulastenverzeichnis einzutragen 

 Anschluss an vorhandene Grundstücksentwässerungsanlage 

 Ableitung des Schmutzwassers über eine Kleinkläranlage 

 Ableitung des Schmutzwassers in eine Sammelgrube 

 Hydrologisches Gutachten ist erforderlich!  

 Mit der Errichtung des Bauvorhabens ist ein Neuansc hluss an die                                    
                                              öffentliche Abwasseranlage (direkt oder indirekt) e rforderlich!  

� 

Entwässerung 
 

 siehe 7.1  Grundstücksentwässerung 
 

7 

7.1  
Wichtige  
Hinweise  

 

 
 
 
 

.. 
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Unterschrift / Datum  

 
 
 
 

 Gegen das Bauvorhaben bestehen keine Einwände  
 Gegen das Bauvorhaben stehen aus wasserbehördlicher Sicht nur dann keine   

                                    Einwände, wenn das Abwasser der öffentlichen Kanalisation zugeführt wird  

 Das Grundstück liegt in einem festgesetzten Wasserschutzgebiet  im Sinne                                                                          
      von § 19 Wasserhaushaltsgesetz  

       Der Rauminhalt einer unterirdischen  Tankanlage ist auf 10.000 Liter (Heiz- 
       öl/Diesel) bzw. 100 Liter (Altöl/Benzin) zu begrenzen . 
       Der Rauminhalt einer oberirdischen  Tankanlage ist auf 10.000 Liter (Heiz-                                               
       öl/Diesel) bzw. 1.000 Liter (Altöl/Benzin) zu begrenzen  

 Das Grundstück liegt teilweise im Uferbereich eines Gewässers. Gemäß § 68   
       Hess. Wassergesetz ist folgender Abstand der Baumaßnahme von der Bö- 
       schungsoberkante des Gewässers einzuhalten:                                                                        
       5 Meter im „Innenbereich“  (innerhalb der im Zusammenhang bebauten  
       Ortsteile gem. Satzung nach §34 Baugesetzbuch), 
       10 Meter im „Außenbereich“  (außerhalb der im Zusammenhang bebauten  
      Ortsteile gem. Satzung nach §35 Baugesetzbuch)  

 Das Grundstück liegt in einem festgestellten Überschwemmungsgebiet . Das  
      Bauvorhaben ist aus diesem Grund nicht zulässig (§ 70 Hessisches Wasserge-  
      setz). Über die Ausnahmen entscheidet auf Antrag die Untere Wasserbehörde  
      der Stadt Kassel  

 Bezüglich der geplanten Versickerung von Niederschlagswasser  ist das  

      beigefügte InfoBlatt „Versickerung von Niederschlagswasser“ zu beachten. � 

Wasserrecht 
 

 siehe 8.1  Untere Wasserbehörde 
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8.1  
Wichtige  
Hinweise  

 

  
.. 
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Unterschrift / Datum  

 


